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Amt für Stadtplanung und Bauordnung
Stadt Troisdorf, den ..........
Sachgebiet Stadtplanung

Die im Plan dargestellten und festgelegten absoluten Höhen sind Höhen über NHN (Normalhöhen - Null) im DHHN2016

Textliche Festsetzungen
A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, Anlagen für Verwaltungen (§ 4 Abs. 3 Nr. 3),
Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4) und Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5) gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO
nicht zulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche
In den Wohngebieten WA 4, WA 5 und WA 11 bis WA 14 ist für bauliche Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche (Tiefgaragen) ausnahmsweise eine Grundflächenzahl (GRZ) bis 0,8 zulässig.

2.2 Gebäudehöhen
Die im Plan festgesetzte maximale Gebäudehöhe darf durch technische Aufbauten wie z.B. Antennen,
Lüftungs- oder Kühlanlagen und Aufzugüberfahrten um maximal 3,0 m überschritten werden. Dabei
müssen die technischen Aufbauten um das Maß ihrer Überschreitung von der nächstgelegenen
Außenfassade zurückspringen.

2.3 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebieten WA 6 bis WA 10 wird auf zwei
Wohneinheiten je Wohngebäude begrenzt.

2.4 Bezugshöhe für die festgesetzten Gebäudehöhen
Als Bezugshöhen gelten die im Bebauungsplan festgesetzten vorhandenen und geplanten Höhen für
den Straßenendausbau. Zwischenwerte sind jeweils zu interpolieren. Der Höhenbezugspunkt für die
maximalen Bauhöhen ist wie folgt zu ermitteln: Eine von der Mitte der Straßenachse ausgehende,
rechtwinklig zu der Gebäudeflucht aufgebaute gedachte Linie ist mit der zum Gebäude
nächstgelegenen Bezugshöhe Achse der Straßenverkehrsfläche zum Schnitt zu bringen. Der erlangte
Schnittpunkt ist der Höhenbezugspunkt für das Gebäude. Bei Eckgrundstücken ist die längere Fassade
maßgebend.

3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Für Balkone und Wintergärten ist eine Überschreitung der Baugrenzen um bis zu 2 m zulässig. Für
Terrassen ist eine Überschreitung der Baugrenzen um bis zu 4 m zulässig.

4 Zulässigkeit von Stellplätzen, Carports und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 und § 23
Abs. 5 BauNVO)

4.1 Stellplätze, Carports und Garagen
Stellplätze, Carports und Garagen sind in den Wohngebieten WA 2, WA 3 und WA 6 bis WA 10 nur
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und innerhalb der für Stellplätze und Garagen
festgesetzten Flächen zulässig. Außerhalb dieser Flächen sind (nicht überdachte) Stellplätze nur im
begründeten Einzelfall als Ausnahme zulässig, wenn dabei der geplante oder bestehende
Straßenausbau nicht entgegensteht, eine Störung der Wohngartenbereiche ausgeschlossen werden
kann und die maximal zulässige Gesamtgrundfläche der Nebenflächen nach § 19 Abs. 4 BauNVO
eingehalten wird. Sind in der Planzeichnung Garagen (Ga) festgesetzt, sind zugleich auch Carports
und nicht überdachte Stellplätze zulässig. Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche muss eine
frei anfahrbare Pkw-Aufstellfläche von mindestens 5 m freigehalten werden.

4.2 Stellplätze in unterirdischen Garagengeschossen (Tiefgarage)
In den Wohngebieten WA 4, WA 5 und WA 11 bis WA 14 sind Stellplätze nur unterhalb der
Geländeoberfläche (Tiefgarage) zulässig. Behindertenstellplätze sind auch oberirdisch innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Außerhalb dieser Flächen sind Stellplätze nur im
begründeten Einzelfall als Ausnahme zulässig.

5 Flächen für die Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

In der festgesetzten Versorgungsfläche ist eine Versickerungsanlage zulässig. Nach Realisierung der

Verfahrensvermerke
Plangrundlage / Planzeichnung

Der Plangrundlage liegt der Inhalt des Amtlichen Liegenschaftskataster - Informationssystems (ALKIS) des
Rhein-Sieg-Kreises (Stand __.__.____) und die topografische Aufnahme des Ing. Büros ........................ vom
__.__.____ zugrunde.

Der Bürgermeister
Im Auftrag

.............................................................
Vermessungsingenieur

Troisdorf, __.__.____ .............................................................
Öffentl. bestellter Vermessungsingenieur

Es wird bescheinigt, dass die Festlegungen der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig sind.

Troisdorf, den __.__.____ Der Bürgermeister
Im Auftrag

.............................................................
Öffentl. bestellter Vermessungsingenieur

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde vom Büro ……………………………………………………….. erstellt.

Troisdorf, __.__.____ Der Bürgermeister
Im Auftrag

.............................................................

Aufstellungsbeschluss

Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Troisdorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Beschluss zur
Aufstellung des Bebauungsplanes ( § 2 (1)u. §1(8) BauGB) gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____
ortsüblich bekannt gemacht.

Troisdorf, __.__.____ .............................................................
Vorsitzender Stadtentwicklungsausschuss

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden

Die frühzeitige Beteiligung ist nach öffentlicher Bekanntmachung am __.__.____ der Öffentlichkeit ist gem.
§ 3 Abs.1 BauGB durch die öffentliche Anhörung am __.__.____ und den öffentlichen Aushang des
Planvorentwurfes vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ durchgeführt worden.
Die von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind frühzeitig gem.
§ 4 Abs.1 BauGB beteiligt worden.

Troisdorf, __.__.____ Der Bürgermeister
Im Auftrag

.............................................................
Leiter Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Öffentliche Auslegung

Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Troisdorf hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf des
Bebauungsplanes und die Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behörden
beschlossen.

Troisdorf, __.__.____ .............................................................
Vorsitzender Stadtentwicklungsausschuss

Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung mit den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen
haben vom __.__.____bis __.__.____ gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der öffentlichen
Auslegung und Angaben über verfügbare Arten umweltbezogener Informationen sind am __.__.____ ortsüblich
bekannt gemacht worden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 3 Abs. 2 u. § 4 Abs. 2
BauGB von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt und beteiligt worden.

Troisdorf, __.__.____ Der Bürgermeister
In Vertretung

............................................................
Technischer Beigeordneter

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Troisdorf hat den Bebauungsplan nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen in seiner
Sitzung am __.__.____als Satzung beschlossen (§ 10 BauGB); die Begründung ist beschlossen worden.

Troisdorf, __.__.____ .............................................................
Bürgermeister

Ausfertigung

Der Bebauungsplan wird hiermit als Urkundsplan ausgefertigt (Erstausfertigung). Dieser Plan stimmt mit dem
Urkundsplan überein (Zweitausfertigung). Dem Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung gem.
§ 10 Abs.4 BauGB beigefügt.

Troisdorf, __.__.____ Siegel .............................................................
Bürgermeister

In-Kraft-Treten

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung ist am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht worden. Am Tage der
Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Troisdorf, __.__.____ Der Bürgermeister
In Vertretung

.............................................................
Technischer Beigeordneter

Gesetzliche Grundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGB. I S. 3634)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
Planzeichenverordnung (PlanZV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)
Landesbauordnung (BauO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW S. 421) zuletzt geändert
durch Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193)
Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW S. 559)

BauGB 2007 - Verfahren nach § 3 u. 4. BauGB

Zeichenerklärung
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Planung
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